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ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Roberto Schütter, Anschrift unbekannt, liegt beim Zentralen 
Service der Stadt Hagen, Rathausstr. 11, Zimmer C.806, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: Bescheid der Stadt Hagen, 
Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, vom 
31.10.2013, Geschäftszeichen: 20/201, 1001.1002534.8. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schreiben gilt nach § 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBL. I S. 3866, ber. I 2003 S. 61) in der zurzeit 
geltenden Fassung von der Stadt Hagen als bekannt gegeben, wenn 
seit dem Tage der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 22.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)  

■ 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG                                                         
der Stadt Hagen 

 

Bebauungsplanverfahren Nr. 2/80 (368) Tücking 
hier: Einstellung des Verfahrens 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt unter Aufhebung seines 
Beschlusses vom 28.02.1980 die Einstellung des Bebauungsplan-
verfahrens Nr. 2/80 (368) Tücking. 
 

Geltungsbereich: 
Das Plangebiet verläuft in etwa entlang der Rudolfstraße, weiter 
nördlich der Bebauung Tückingschulstraße bis zur Detmolder Straße, 
dann entlang der Bauung Tückinger Hang und schließlich den nördlich 
des Klaraweges befindlichen Weges folgend bis zur Margaretenstraße. 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist in dem Lageplan, der im 
Sitzungssaal aushängt, dargestellt. Der Plan ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Ratsbeschlusses ist das 
Verfahren abgeschlossen. 
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
Hagen, 19.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 

 

■ 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Daniel Suleru, ehem. wohnhaft: Volmestraße 60 b, 58095 
Hagen, liegt beim Zentralen Service der Stadt Hagen, Rathausstr. 11, 
Zimmer  C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Bescheid 
der Stadt Hagen vom 30.10.2013, Aktenzeichen: 32/024. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 08.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)  
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Marciel Vasiliu, ehem. wohnhaft: Volmestraße 54 a, 58095 
Hagen, liegt beim Zentralen Service der Stadt Hagen, Rathausstr. 11, 
Zimmer  C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Bescheid 
der Stadt Hagen vom 30.10.2013, Aktenzeichen: 32/024. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 08.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)  
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Costel Dobrin, ehem. wohnhaft: Volmestraße 54 a, 58095 
Hagen, liegt beim Zentralen Service der Stadt Hagen, Rathausstr. 11, 
Zimmer  C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Bescheid 
der Stadt Hagen vom 30.10.2013, Aktenzeichen: 32/024. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 08.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)  
 

■ 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG                                          
der Stadt Hagen 

 

Allgemeinverfügung 
zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut der Bienen 

- Sperrbezirksverfügung - 
Diese Allgemeinverfügung richtet sich an alle Bienenhalter, die im 
Stadtgebiet Hagen Bienen halten. 
In Hagen-Haspe ist der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut am 
22.11.2013 amtlich festgestellt worden. Für den Bereich der Stadt 
Hagen wird Folgendes zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut 
verfügt: 
 

Anordnungen: 
Es wird ein Sperrbezirk im Stadtgebiet Hagen festgelegt, der in seiner 
äußeren Ausdehnung wie folgt begrenzt wird: 
Südlich: der Fluss „Ennepe“ 
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Westlich: die Stadtgrenze 
Nördlich:  die Bundesautobahn A 1 
Östlich:    die Ennepe - Grundschötteler Str. – Oedenburgstr. – 

         Büddingstr. – Auf der Halle – Ruhrhöhenweg – Heiler Weg – 
   der Süßenbergbach der Fließrichtung folgend bis zur Bundes- 
   autobahn A 1 

          

Für alle Bienenhaltungen im Sperrbezirk wird Folgendes angeordnet: 
1. Alle Bienenvölker und Bienenstände sind unverzüglich auf 

Amerikanische Faulbrut amtstierärztlich untersuchen zu lassen. Die 
Besitzer von Bienenvölkern und Bienenständen sind verpflichtet, zur 
Durchführung von Untersuchungen entsprechende Unterstützung zu 
leisten. 

2. Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort nicht entfernt 
werden. 

3. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Wabenabfälle, Wachs, 
Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften 
dürfen nicht aus dem Bienenstand entfernt werden. 

3. a)Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle dürfen entfernt 
werden, wenn sie an einen Wachs verarbeitenden Betrieb, der über 
die erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfügt, 
unter der Kennzeichnung „Seuchenwachs“ abgegeben werden. 

3. b)Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist, darf  ab- 
    gegeben werden. 
4. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk verbracht 

werden. 
5. Jeder Verdacht auf Amerikanische Faulbrut ist dem Veterinäramt 

unverzüglich unter der Telefonnummer  02331/207-3112 anzuzeigen. 
6. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Vollziehung dieser 

Maßnahmen angeordnet. 
 

Begründung: 
Nachdem der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut in Hagen-Haspe 
amtlich festgestellt wurde, war nach den rechtlichen Vorschriften ein 
Sperrbezirk in der beschriebenen Form mit den genannten 
Restriktionen einzurichten. Die Einrichtung des Sperrbezirks mit seinen 
Restriktionen dient der Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit mit 
der Folge entsprechender Schäden für die Tierhalter und die Tiere. 
 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Widerrufsvorbehalt gemäß 
§ 36 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz.  
 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen angeordnet. 
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte keine aufschiebende 
Wirkung. Vorliegend ist ein besonderes öffentliches Interesse gegeben, 
da die Ausbreitung der Amerikanischen Faulbrut und somit die Gefahr 
von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen sofort zu 
unterbinden war. 
Da die Maßnahmen zum Schutz hoher Rechtsgüter angeordnet worden 
sind, müssen die Interessen des Antragstellers an der aufschiebenden 
Wirkung eines eingelegten Rechtsbehelfs zurückstehen. Die Gefahr der 
Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche 
Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche Interessen an der 
aufschiebenden Wirkung eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
 

Hinweise: 
Gemäß § 76 Tierseuchengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260, 3588) i.g.F. handelt ordnungswidrig, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften der Bienenseuchen-
Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000,00 € geahndet werden. 
Gemäß § 74 des Tierseuchengesetzes wird derjenige mit 
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer unter 
Tieren eine anzeigepflichtige Seuche verbreitet. 
 

Rechtsgrundlagen 
 §§ 2 Abs. 1, 18-30 Tierseuchengesetz (TierSG) vom 22.06.2004 

(BGBl. I S. 1260, 3588) i.g.F. 
 §§ 4, 10, 11 Bienenseuchen-Verordnung v. 03 11 2004 (BGBl I S. 

2738) i.g.F. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Arnsberg (Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, bzw. 
Postfach, 59818 Arnsberg) oder dort zur Niederschrift des/der 

Urkundsbeamten/-beamtin der Geschäftsstelle oder in elektronischer 
Form  nach Maßgabe der „Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO Vg/FG)“ vom 07.11.2012 
(GV.NRW) 2012, S. 548) einzureichen. 
Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften 
beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden. 
Hinweis: Weiterführende Informationen zum elektronischen Rechts-
verkehr finden Sie auf der Homepage des Verwaltungsgerichts 
Arnsberg. 
 

Sie tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft und 
kann beim Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz, Bereich 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen eingesehen werden. 
Hagen, 26.11.2013      Jörg Dehm (Oberbürgermeister)                 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Jianqiu Xu, zuletzt wohnhaft: Kochstraße 5,  58097 Hagen, 
liegt beim Zentralen Service der Stadt Hagen, Rathausstraße 11, 
Zimmer  C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Anhörung 
nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen. -Bescheid der Stadt Hagen vom 13.11.2013, Aktenzeichen: 
32/116-1568610 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 26.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)  
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Frau Pia Tolksdorf, zuletzt wohnhaft: Heuland 40,  58093 Hagen, 
liegt beim Zentralen Service der Stadt Hagen, Rathausstraße 11, 
Zimmer  C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Anhörung 
nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen. -Bescheid der Stadt Hagen vom 13.11.2013, Aktenzeichen: 
32/116-1568610 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 26.11.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)  
 

■ 
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